
#ST# Bundesbeschluss
über die Finanzordnung

vom 18. Juni 1993

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 18. Dezember 1991 ",

beschliesst:

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 41'" Abs. l, Bst. a, Schlusssatz und Abs. 3
1 Der Bund kann ausser den ihm nach Artikel 41bis zustehenden Steuern erheben:
a. eine Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer);

c. ... direkte Bundessteuer.
Die Befugnis zur Erhebung der in den Buchstaben a und c genannten Steuern ist
bis Ende 2006 befristet.
3 Die Umsatzsteuer nach Absatz i Buchstabe a kann in der Form einer Umsatz-
steuer mit Vorsteuerabzug auf de. : Lieferungen von Gegenständen, auf Dienstlei-
stungen sowie auf Einfuhren erhoben werden. Die Steuer beträgt höchstens
6,2 Prozent. Fünf Prozent des Steuerertrages werden für Massnahmen zur Entla-
stung unterer Einkommensschichten verwendet.

II

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert:

Art. 8
1 In Abweichung von Artikel 41lcr Absatz 6 erlässt der Bundesrat die Ausfüh-
rungsbestimmungen zur Umsatzsteuer nach Artikel 4l1" Absatz l Buchstabe a
und Absatz 3, die bis zum Inkrafttreten der Bundesgesetzgebung gelten.
2 Für die Ausführungsbestimmungen gelten die folgenden Grundsätze:
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a. Der Steuer unterliegen: - . ,
1. die Lieferungen von Gegenständen und die Dienstleistungen, die ein

Unternehmen im Inland gegen Entgelt ausführt (einschliesslich Eigen-
verbrauch);

2. die Einfuhr von Gegenständen.

b. Von der Steuer sind, ohne Anspruch auf Vorsteuerabzug, ausgenommen:
1. die von den Schweizerischen PTT-Betrieberi erbrachten Leistungen

mit Ausnahme der Personenbeförderung und des Fernmeldewesens;
2. die Leistungen im Bereich des Gesundheitswesens;
3. die Leistungen im Bereich der Sozialfürsorge und der sozialen Sicher-

heit;
4. die Leistungen im Bereich der Erziehung, des Unterrichts sowie der

Kinder-und Jugendbetreuung;
5. die kulturellen Leistungen;
6 . d i e Versicherungsumsätze; . ' ' ' ' ' ' ' ' '
1. die Umsätze im Bereich des Geld- und Kapitalverkehrs mit Ausnahme

der Vermögensverwaltung und des Inkassogeschäfts;
8. die Lieferung, die Vermietung auf Dauer sowie die Verpachtung von

Grundstücken;
9. Wetten, Lotterien und sonstige Glücksspiele;
10. die Leistungen, die Einrichtungen ohne Gewinnstreben ihren Mitglie-

dern gegen einen statutarisch festgesetzten Beitrag erbringen;
.11. die Lieferungen von als solchen verwendeten inländischen amtlichen

Wertzeichen.

Zur Wahrung der Wettbewerbsneutralität oder zur Vereinfachung der Steu-
ererhebung kann die freiwillige Versteuerung von in diesem Buchstaben
genannten Umsätzen mit Anspruch auf Vorsteuerabzug zugelassen werden.

c. Von der Steuer sind, mit Anspruch auf Vorsteuerabzug, befreit:
, 1. die Ausfuhr von Gegenständen und die ins Ausland erbrachten Dienst-

leistungen; , . . .
2. die mit der Ausfuhr oder Durchfuhr von Gegenständen zusammenhän-

genden Dienstleistungen.

d. Von der Steuerpflicht für die Umsätze im Inland sind ausgenommen:
, 1. Unternehmen mit einem jährlichen steuerbaren Gesamtumsatz von

nicht mehr als 75 000 Franken; ,
: 2. Unternehmen mit einem jährlichen steuerbaren Gesamtumsatz von

nicht mehr als 250 000 Franken, sofern der Steuerbetrag, nach Abzug
der Vorsteuer, regelmässig 4000,Franken pro Jahr nicht übersteigt;

3. Landwirte, Forstwirte und Gärtner, die ausschliesslich Erzeugnisse aus
dem eigenen Betrieb liefern, sowie Viehhändler;

4. Kunstmaler und Bildhauer für die von ihnen persönlich hergestellten
Kunstwerke.
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Zur Wahrung der Wettbewerbsneutralität oder zur Vereinfachung der
Steuererhebung kann die freiwillige Unterstellung unter die Steuerpflicht
mit Anspruch auf Vorsteuerabzug zugelassen werden.

e. Die Steuer beträgt:

1. l,9 Prozent auf den Lieferungen und der Einfuhr folgender Gegen-
stände, die der Bundesrat näher umschreiben kann:
- Wasser in Leitungen,
- Ess- und Trinkwaren, ausgenommen alkoholische Getränke,
- Vieh,, Geflügel, Fische, .
- Getreide,
- Sämereien, Setzknollen und -zwiebeln, lebende Pflanzen, Steck-

linge, Pfropfreiser sowie Schnittblumen und Zweige, auch zu Sträus-
sen, Kränzen und dergleichen gebunden,

- Futtermittel, Silagesäuren, Streuemittel, Düngemittel und Pflanzen-
schutzstoffe,

- Medikamente,
- Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und andere Druckerzeugnisse in

dem vom Bundesrat zu bestimmenden Ausmass;

2. l ,9 Prozent auf den Leistungen der Radio- und Fernsehanstalten mit
: Ausnahme derjenigen mit gewerblichem Charakter;

3. 6,2 Prozent auf den Lieferungen und der Einfuhr anderer Gegen-
stände sowie auf allen übrigen der Steuer unterstellten Leistungen.

f. Die Steuer wird vom Entgelt berechnet; beim Fehlen eines Entgelts sowie
bei der Einfuhr ist der Wert des Gegenstandes oder der Dienstleistung mass-
gebend.

g. Die Steuer schuldet:
1. der Steuerpflichtige, der einen steuerbaren Umsatz bewirkt;
2. der Empfänger von Dienstleistungen, die aus dem Ausland bezogen

werden, sofern deren Gesamtbetrag jährlich 10 000 Franken übersteigt;
3. der Zollzahlungs- oder Zollmeldepflichtige, der einen 'Gegenstand ein-

führt.

h. Der. Steuerpflichtige schuldet die Steuer auf seinem steuerbaren Umsatz;
verwendet er die ihm gelieferten Gegenstände und die ihm erbrachten
Dienstleistungen für steuerbare Umsätze im In- oder Ausland, so kann er in
seiner Steuerabrechnuhg von der von ihm geschuldeten Steuer als Vor-
steuer abziehen:
1. die von anderen Steuerpflichtigen auf ihn überwälzte und
2. die auf der Einfuhr von Gegenständen oder auf dem Bezug von Dienst-

leistungen aus dem Ausland entrichtete Steuer;
3. l ,9 Prozent des Preises der Urprodukte, die er von nicht steuerpflichti-

gen Unternehmen nach Buchstabe d Ziffer 3 bezogen hat.
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Für Ausgaben, die keinen geschäftlichen Charakter haben, besteht kein Vor-
steuerabzugsrecht.

i. Über die Steuer und die Vorsteuer wird in der Regel vierteljährlich abge-
rechnet.

k. '. Für. die Umsatzbesteuerung von Münz- und Feingold sowie von Gegehstän-
, den, die bereits einer fiskalischen Sonderbelastung .unterliegen, können

abweichende Bestimmungen erlassen werden. . . . , . . . ' > ,

1. Vereinfachungen können angeordnet werden, wenn sich daraus weder auf
die Steuereinnahmen noch auf die Wettbewerbsverhältnisse in wesentli-
chem Ausmass Auswirkungen ergeben und sofern dadurch die Steuerab-
rechnung für andere Steuerpflichtige nicht übermässig erschwert wird.

m. Die in Artikel 7 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht1' für
die Strafbarkeit der Geschäftsbetriebe vorgesehene Sonderordnung kann
auch auf Fälle angewendet werden, in denen eine Busse von mehr als
5000 Franken in Betracht kommt.

3 Der Bundesrat regelt den Übergang von der Warenumsatzsteuer zur neuen
Umsatzsteuer. Er kann auch für die erste Zeit nach deren Inkrafttreten den Vor-
steuerabzug für Anlagegüter einschränken oder zeitlich vorverlegen.
4 Während der ersten fünf Jahre nach Einführung der Umsatzsteuer nach Arti-
kel 41lcr Absatz 3 werden pro Jahr fünf Prozent des Ertrages dieser Steuer für die
Prämienverbilligung in der Krankenversicherung zugunsten unterer Einkom-
mensschichten verwendet. Die eidgenössischen Räte beschliessen, wie dieser
zweckgebundene Anteil der Umsatzsteuer nach Ablauf dieser Frist weiterzuver-
wenden ist.

Für bestimmte im Inland erbrachte Tourismusleistungen kann der Bund auf dem
Wege der Gesetzgebung einen tieferen Satz der Umsatzsteuer festlegen, sofern
diese Dienstleistungen in erheblichem Ausmass durch Ausländer konsumiert
werden und die Wettbewerbsfähigkeit es erfordert.

Art. 9

Unter Vorbehalt eines Bundesgesetzes im Sinne von Artikel 4l1" bleiben die am
31. Dezember 1994 geltenden Bestimmungen über die Biersteuer in Kraft.

III

Bis zum Inkrafttreten des Ausführungsrechts zu diesem Bundesbeschluss blei
ben die Bestimmungen der bisherigen Finanzordnung in Kraft.

" SR 313.0
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IV , . : -, . , - ; • . . • •

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände.

Nationalrat, 1.8. Juni 1993 Ständerat, 18. Juni 1993

Der Präsident: Schfnidhalter Der Präsident: Piller
Der Protokollführer: Anliker Der Sekretär: Lanz
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